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Widerspruch gegen Erhöhung der Gaspreise
Kunden-Nr.: 100222

Sehr geehfter Herr Simon,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 26.11.2005.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Sie inhaltlich mit Ihrem Schreiben Empfehlun-
gen verschiedener Verbrauchezentralen folgen. Dabei ist nicht gesagt, ob die
Rechtsauffassung, die diese Verbände vertreten, in der Sache auch gerechtfer-
tigt ist.

1. Im Falle der Preiserhöhung des ZVB bei der sparte ,,Gas" zum 01.01.2006
verweisen wir nochmals auf unsere ausfühdichen Erläuterungen zur Koppe-
lung von Ölpreis und Gaspreis in unserem Kundenanschreiben vom
24.lL.2005.

Daraus wird deutlich, dass die zum 01.01.2006 erfolgende Preiserhöhung
nicht der Renditesteigerung unseres Unternehmens dient, sondern wirt-
schaftlich eforderlich ist und lediglich unsere erhöhten Bezugskosten wi-
derspiegelt.
Mit dem in Kopie beiliegenden Schreiben der unabhängigen Wiftschaftsprü-
fungsgesellschaft wIKoM AG führen wir den Nachweis, dass wir in
200512006 nur unsere Bezugskostensteigerung 1:1, also im Nominalbetrag,
in die Verkaufspreise einrechnen.

2. Nach den SS 30 ff. AVBGasV ist der Kunde nur dann zu einer Zahlungsver-
weigerung berechtigt, wenn die Abrechnung einen offensichtlichen Feh-
ler aufirueist. umstritten ist, ob darüber hinaus S 315 BGB überhaupt an-
wendbar ist. In jedem Fall befreit 5 315 BGB den Kunden nicht von seiner
generellen Zahlungspfl icht.


